Für Unternehmen		
Für Mitarbeitende	
Richtlinie zum Corporate Volunteering
Anerkennung ehrenamtlicher Maßnahme (eaM)

1. Zielsetzung
Das Unternehmen unterstützt und fördert das gesellschaftliche Engagement seiner Mitarbeitenden im Sinne des Corporate Volunteering (CV). Mitarbeitenden soll ermöglicht werden, sich ehrenamtlich zu engagieren und einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten.
Zur Anerkennung dieses Engagements kann für ehrenamtliche Maßnahmen ein begrenzter Zeitrahmen im Rahmen der Arbeitszeit berücksichtigt werden.

2. Zeitliche Anerkennung
Ab [Datum einfügen] wird folgender Zeitrahmen für ehrenamtliche Maßnahmen berücksichtigt:

	Wöchentliche Arbeitszeit
	Anerkannte Zeit

	20–29 Stunden
	30 Minuten

	30–38 Stunden
	45 Minuten

	39–40 Stunden
	60 Minuten

	
	


Die Zeit wird auf das tatsächliche Ende der täglichen Arbeitszeit angerechnet.
Eine Anerkennung ist maximal einmal pro Woche möglich.

3. Nachweis
Die ehrenamtliche Tätigkeit ist einmalig schriftlich zu erklären. Hierfür ist die Anlage „CV – Erklärung ehrenamtlicher Maßnahmen für Mitarbeitende“ zu verwenden.
Im Arbeitszeitnachweis ist im Bemerkungsfeld zu vermerken: „EaM von … Uhr bis … Uhr“.

4. Änderungen
Änderungen der ehrenamtlichen Tätigkeit (z. B. Art, Umfang oder Beendigung) sind dem Unter-nehmen mitzuteilen.

5. Versicherungsschutz
Die ehrenamtliche Tätigkeit gilt nicht als Arbeitszeit im Sinne des gesetzlichen Unfallver-sicherungsschutzes. Ein gesetzlicher Unfallschutz über das Unternehmen besteht während dieser Tätigkeit nicht.

6. Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am [Datum einfügen] in Kraft.



Ort, Datum


Geschäftsführung
Corporate Volunteering
Erklärung ehrenamtlicher Maßnahmen für Mitarbeitende


Ehrenamtlich engagiert ist, wer freiwillig, unbezahlt und für das Gemeinwohl Gutes tut.

Angaben des Mitarbeitenden:

Name, Vorname:	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Anschrift:		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Engagementbereich (bitte ankreuzen):
☐ Bildung		☐ Katastrophenschutz	☐ Seniorenarbeit
☐ Feuerwehr		☐ Kindergarten		☐ Soziales
☐ Freizeit		☐ Kirche			☐ Sport
☐ Gesundheit		☐ Kultur			☐ Umwelt
☐ Integration		☐ Migration			☐ Anderer:
☐ Jugendarbeit	☐ Politik					
☐ Justiz		☐ Rettungsdienst

Beschreibung der ehrenamtlichen Tätigkeit:
Bitte beschreiben Sie Ihre ehrenamtlichen Aufgaben und Ihren Einsatz. Wo setzen Sie sich für wen und mit welchem Ziel ein? Wie hoch ist der durchschnittliche Zeitaufwand? 





Referenz - Angaben zum Verein:

Verein/Institution/		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Anschrift:			Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Ansprechpartner:		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Telefon:			Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.



Datum 						Unterschrift Mitarbeitende:r


Bestätigt
					

Datum 						Geschäftsführer:in	
Handout - Richtlinie zum Corporate Volunteering
Anerkennung ehrenamtlicher Maßnahme (eaM)

1. Zielsetzung
Das Unternehmen unterstützt und fördert das gesellschaftliche Engagement seiner Mitarbeitenden im Sinne des Corporate Volunteering (CV). Mitarbeitenden soll ermöglicht werden, sich ehrenamtlich zu engagieren und einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten.
Zur Anerkennung dieses Engagements kann für ehrenamtliche Maßnahmen ein begrenzter Zeitrahmen im Rahmen der Arbeitszeit berücksichtigt werden.

2. Zeitliche Anerkennung
Ab [Datum einfügen] wird folgender Zeitrahmen für ehrenamtliche Maßnahmen berücksichtigt:

	Wöchentliche Arbeitszeit
	Anerkannte Zeit

	20–29 Stunden
	30 Minuten

	30–38 Stunden
	45 Minuten

	39–40 Stunden
	60 Minuten

	
	


Die Zeit wird auf das tatsächliche Ende der täglichen Arbeitszeit angerechnet.
Eine Anerkennung ist maximal einmal pro Woche möglich.

3. Nachweis
Die ehrenamtliche Tätigkeit ist einmalig schriftlich zu erklären. Hierfür ist die Anlage „CV – Erklärung ehrenamtlicher Maßnahmen für Mitarbeitende“ zu verwenden.
Im Arbeitszeitnachweis ist im Bemerkungsfeld zu vermerken: „EaM von … Uhr bis … Uhr“.

4. Änderungen
Änderungen der ehrenamtlichen Tätigkeit (z. B. Art, Umfang oder Beendigung) sind dem Unter-nehmen mitzuteilen.

5. Versicherungsschutz
Die ehrenamtliche Tätigkeit gilt nicht als Arbeitszeit im Sinne des gesetzlichen Unfallver-sicherungsschutzes. Ein gesetzlicher Unfallschutz über das Unternehmen besteht während dieser Tätigkeit nicht.

6. Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am [Datum einfügen] in Kraft.

